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  Liebe Mitarbeitende in der Evangelischen Jugend, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

die Landesjugendsynode hat im Haushalt der Evangelischen Jugend Baden festgelegt, dass 

ein großer Anteil des Geldes für Projekte, Aktionen in der bezirklichen Kinder- und 

Jugendarbeit und seit November 2022 auch für die Verbandszentralen verwendet werden 

soll. Es werden Maßnahmen gefördert, die nicht oder nicht 

ausreichend aus anderen Förderprogrammen unterstützt werden können. 

 

Zu den von der LJS festgelegten thematischen Schwerpunkten können Anträge gestellt 

werden (max. 1/Jahr/Bezirk/Verbandszentrale). 

 

Als kurzfristiger Förderschwerpunkt 2025 wurde folgendes Thema festgelegt: 

Förderung von Veranstaltungen zum Thema: „Wie können wir Kinder- und Jugendarbeit 

im Kooperationsraum neu denken“. 

Hier werden insbesondere Veranstaltungen von Verbänden und Bezirksjugenden gefördert, 

die sich damit auseinandersetzen, wie sie mit den neuen Strukturen umgehen wollen/ 

können, wie sie hier Kinder- und Jugendarbeit organisieren wollen/können. 

Zentral organisiert auf landeskirchlicher Ebene werden bis zu 2 Schulungen für 

Ehrenamtliche mit einem Methodentraining zum Thema: Methoden der Jugendbeteiligung. 

Sollte ein Bezirk/ Verband großes Interesse haben, dann können auch einzelne 

Methodentrainings über die Förderlinie bezuschusst werden. 
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Weiterhin ist es auch möglich im Jahr 2025 Anträge für das Thema 

„Ehrenamtliche Ausbildung im Bereich Seelsorge mit Kindern und Jugendlichen“   

Gefördert werden Impulsmodule für Ehrenamtliche, die den Schwerpunkt Seelsorge mit 

Kindern und Jugendliche haben.  

Hierzu zählen z.B.   

- Methoden, um Gespräche zu führen, Situationen auszuwerten,   

- seelsorgerliche Angebote aus dem Hören auf Gott und guter fachlicher Information heraus                                       

bewusst zu gestalten,  

- seelsorgerliche Impulse in der Gruppen- und Einzelarbeit einzusetzen,  

- wichtige Themen in Einzelgespräch und Gruppenarbeit didaktisch gut zu bearbeiten,  

- sich mit wichtigen eigenen Lebensthemen auseinanderzusetzen, eigene Erfahrungen zu 

reflektieren und daran zu wachsen. 

 

Zum Verfahren: 

Anträge können für das ganze Jahr bei der Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend 

eingereicht werden.  

Ein formloser Antrag (max. 1,5 Seiten) muss enthalten: 

- Projektbeschreibung 

- Finanzierungsplan (tabellarische Auflistung der Ausgaben und Einnahmen) 

- Anderweitige Zuschüsse bzw. eine Eigenbeteiligung von mindestens 25% 

- Gewünschter Zuschuss aus den Kampagnenmitteln. 

 

Antragschluss für die erste Sitzung im Jahr ist am 1. März. 

In der Herbstsitzung können noch Anträge/Verwendungsnachweise bewilligt werden, sofern 

Mittel vorhanden sind. 

Bitte beachtet diese Vorgaben. 

 

Wir freuen uns auf Eure Briefe! E-Mail geht auch.      

 

Bis dahin senden herzliche Grüße im Namen des Vorstands 

der Evangelischen Jugend Baden, 

 
                                                                                                                 
 

 
 

Anika Müller & Claudia Bendig  
 

Vorsitzende der Evangelischen Jugend Baden 

 

Anhang: Antrag/Verwendungsnachweis-Formular  



 

Per E-Mail an:  Kerstin.sommer@ekiba.de 
 

Oder per Post: 
 

 
 
Evangelische Landeskirche in Baden 
 
Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend Baden 
 
Kerstin Sommer 
 
Blumenstraße 1-7 
 
76133 Karlsruhe 
 
 
 
 
Beantragung von Zuschüssen für Projekte, Kampagnen und Aktionen 2025  
 
 
Hiermit beantrage/-n ich/wir einen Zuschuss in Höhe von ______________ EUR für 
 
 

__________________________________________________________________________ . 

 

 

Eine Projektbeschreibung und einen Finanzierungsplan (zusammen max. 1,5 Seiten) unter 
Benennung weiterer Zuschüsse füge/-n ich/wir bei. Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir 
Nachweise für die Ausgaben erbringen müssen, für die ich/wir Zuschüsse erhalte/-n. 

 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir meinen/unseren 

Antrag mit der Bezirksvertretung/Bezirksjugendsynode bzw. deren Leitungskreis 

abgestimmt habe/-n. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ort, Datum                     _________________________________________                     

Unterschrift                    ________________________________________  

Name/-n in Klarschrift    ________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Antrag/Verwendungsnachweis 

 
Für einen Zuschuss aus den Mitteln der Landesjugendsynode 

 
Laut Beschluss der Landesjugendsynode werden Zuschüsse gewährt werden für: 

 

Kampagnen und Projekte 

 

 

Name und Anschrift des Antragstellers 

 
Telefon      Kirchenbezirk 

 

 

Konto des Antragsstellers bei (Bank)  BIC   IBAN 

 

 

Diese Maßnahme wird durchgeführt von: 

 

 

Ansprechpartner        Stempel 

 

 

 

1.Art des Projektes    

 

2. Ort der Durchführung 

 

3. Datum 

 

 

4. Gesamtkosten            € 

 

5. Eigenmittel           € 

 

6. Sonstige Zuschüsse          € 

 

7. Zuschuss der Landesjugendsynode (max. 75% der Gesamtkosten)     € 

 

 
Es wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben zutreffend sind, der Zuschuss entsprechend dem zweckbestimmt für o.g. Maßnahme 

verwendet wird und die Belege mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden und jederzeit eingesehen werden können. Unrechtmäßig erhaltene 

Mittel sind zurückzuzahlen. 

 

 

Ort, Datum      Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Antragsstellers 

 

 
Anlage: Projektbeschreibung, Finanzierungsplan 

 

 

 

 
     

  

 

 

  


